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LNV zur Regelung der Agrarförderung 

MLR betreibt „angemessene Schadensbegrenzung“ 

Zukünftig muss es „Greening“ statt „Greenwashing“ geben  

 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) bezeichnet die Vor-
gehensweise des MLR zur Lösung der Finanzierungsprobleme bei der EU-
Agrarförderung als eine „angemessene Schadensbegrenzung“. Die Kürzungen 
erfolgen nach Einschätzung des LNV-Landwirtschaftsreferenten Dr. Gerhard 
Bronner bei Maßnahmen, deren öffentlicher und ökologischer Nutzen zweifel-
haft ist. Dies gälte insbesondere für die Ausgleichszulage für Ackerflächen, 
aber auch die MEKA-Förderungen mit hohen Mitnahmeeffekten. Gut sei, dass 
das Land hingegen wichtige Maßnahmen, welche gesellschaftliche Leistungen 
der Landwirte vergüten, ungeschmälert fortführen will.  
 
Wichtig ist dem LNV, dass sich bei der Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik und der 
entsprechenden Landesprogramme die Förderung an einer klaren Zielsetzung aus-
richtet. Bei den Direktzahlungen ist laut Dr. Bronner statt einem „Greenwashing“ zu-
künftig ein echtes „Greening“ notwendig. Denn nach dem augenblicklichen Stand der 
EU-Programmentwürfe tue man so, als ob man wohl Umweltstandards einführt, ver-
teile das Geld aber weiterhin mit der Gießkanne. Stattdessen müssen – so Dr. Bron-
ner - die Zahlungen an die Landwirte konsequent an die Erfüllung konkreter gesell-
schaftlicher und ökologischer Leistungen geknüpft werden 
 

 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) ist Dachverband der Natur- 

und Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg. In ihm sind 33 Vereine mit ca. 540.000 

Mitgliedern organisiert. Er ist gemäß Naturschutzgesetz nach § 67 anerkannter Naturschutz-

verein und vertritt nach § 66 Abs. 3 die Natur- und Umweltschutzvereine des Landes. 


